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Ich weiß ja nicht, wie es am Weiterbildungskolleg ist, am Gymnasium hat man aber bei dieser
Tätigkeit eine Vielzahl an (Teil-)Aufgaben; nicht umsonst heißt es "Koordination" der Studien-
und Berufsorientierung. Im StuBo-Erlass gibt es übrigens folgenden Passus: "Die teilnehmenden
öffentlichen Schulen erhalten für den zusätzlichen Beratungs- und Koordinationsaufwand
Entlastungsstunden. Die innerschulische Koordination aller Maßnahmen zur Beruflichen
Orientierung wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter verantwortet." D. h., die Schule
erhält (im Rahmen der Leitungszeit?) Stunden dafür, die zu verteilen sind. Ich meine mich zu
erinnern, dass das in der Vergangenheit auch eine nicht unerhebliche Anzahl an Stunden
gewesen ist (5 Std. bei 1000 SuS?).

Das Mindeste wäre, dass die Schulleitung der Lehrerkonferenz hier eine Entlastung "für die
ständige Wahrnehmung besonderer schulischer Aufgaben" vorschlägt (§ 2 (5) der VO zu § 93
(2) SchulG NRW (BASS 11-11 Nr. 1)). Wie ist das bei euch an der Schule denn generell mit der
Entlastung geregelt?
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